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Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Langenbrettach 
Gemarkung: Brettach 

Abrundungs- und Ergänzungssatzung gem. 
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

„Paradiesgasse“ 

Maßstab 1: 1000      ENTWURF 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zur Abrundungssatzung ausgearbeitet. 

Projektnummer: 3 2020 0820 

 
Untergruppenbach, den 05.02.2021 

Verfahrenshinweise für die Abrundungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) und Auslegungs- 
beschluss (§ 3 (2) BauGB) am 22.02.2021 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  
(§ 2 (1) BauGB) und der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 11.03.2021 

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                     vom 19.03.2021 bis 19.04.2021 

Satzungsbeschluss der Abrundungs- und Ergänzungssatzung 
(§ 10 (1) BauGB) am ......................  

Ausgefertigt: Langenbrettach, den ...................  
 

 

 Natter, Bürgermeister 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses, Inkrafttreten 
(§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 
 

Natter, Bürgermeister 
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Textteil für die Abrundungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 3 BauGB 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10, 13 und 34 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) in Verbindung mit 
§ 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 
(GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313). Es gilt die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

Abrundungs- und Ergänzungssatzung  
„Paradiesgasse“ 

1.Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Zulässig sind ausschließlich die in § 5 (2) BauNVO genannten Nutzungen. Die nach § 5 (3) 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten) werden nicht 
Bestandteil der Satzung. 

1.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig 
erfolgen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). 
Wasserundurchlässiges Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist 
unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigung ist bei allen Baumaßnahmen der 
Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 

d) Bei der Änderung von Gebäuden, Nebengebäuden, Gartenteichen und Gehölzen sind die 
Bestimmungen des Artenschutzrechts (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) zu beachten. Empfohlen 
wird eine frühzeitige Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts 
Heilbronn. 



Abrundungs- und Ergänzungssatzung „Paradiesgasse“  Seite 3 

Hinweise: 

a) Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung von Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu 
benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

c) Gehölzrodungen dürfen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar 
durchgeführt werden. 

d) Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 
202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung 
von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich 
zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit 
aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 

e) Maßnahmen, bei welchen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen zu rechnen sind, sind der unteren Wasserbehörde, Landratsamt 
Heilbronn, rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen 
unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, welche zur Erschließung 
geführt haben, unverzüglich einzustellen und die untere Wasserbehörde, Landratsamt 
Heilbronn, ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). Eine ständige Grundwasserableitung in 
die Ortskanalisation oder in ein Gewässer ist unzulässig. 

 


